
V. Änderung 
 

vom ...................... 
 

der Entgeltordnung  für das Hallenbad der Stadt Meerbusch 
vom 17. Dezember 1997 

 
 
 
 
Aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchst. i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 /SGV.NRW.2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV.NRW.S.474), hat der Rat der Stadt Meerbusch in seiner Sitzung am 
........................ folgende Änderung beschlossen: 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
4. streiche „Wehr- und Zivildienstleistende“  

setze „Teilnehmer am freiwilligen Wehrdienst bzw. Bundesfreiwilligendienst“ 
 
 

II. Entgelte 
 
1. Einzelkarte 
 
1.1 Erwachsene      streiche 3,30 €  setze 3,45 € 
 
1.2 Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre  streiche 1,60 €  setze 1,70 € 
 
1.3 Solarium      streiche 3,55 €  setze 3,75 € 
 
 
2. Geldwertmarken 
 
2.1 streiche Preis  19,50 €  setze Preis  20,50 € 
 
2.2 streiche Preis  50,00 €  setze Preis  52,50 € 
 
2.3 streiche Preis 100,00 €  setze Preis 105,00 € 
 
2.4 streiche Preis 150,00 €  setze Preis 157,50 € 
 
 
3. Sondertarif 
 
3.1 großes Becken 
 für Schwimmzeiten bis 21.00 Uhr je Stunde  streiche   25,60 € setze   26,90 € 
 für Schwimmzeiten ab 21.00 Uhr je Stunde  streiche   30,70 € setze   32,20 € 
 
 kleines Becken 
 für Schwimmzeiten bis 21.00 Uhr je Stunde  streiche   20,50 € setze   21,50 € 
 für Schwimmzeiten ab 21.00 Uhr je Stunde  streiche   25,60 € setze   26,90 € 
 
 Sonderveranstaltungen von Vereinen   streiche 168,70 € setze 177,10 € 

und Sportlergruppen je Stunde 
 
 
 



 
 
5. Kostenlose Benutzung 
 
5.1 streiche „eine Zwölferkarte“ 
 setze „einen Zwölfercoin“ 
 
5.2 streiche „eine Zwölferkarte“ 
 setze „einen Zwölfercoin“ 
 
 

III. Inkrafttreten  
 
Diese Änderung der Entgeltordnung tritt am 01. April 2013 in Kraft. 
 
 
 
Meerbusch, den  
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Spindler 


